
So funktioniert das 
Covid-Zertifikat:

Ein persönlicher QR-Code dokumentiert die Covid-19-Impfung,  
eine Genesung oder ein negatives Testergebnis. Das Covid-
Zertifikat ist technisch kompatibel mit dem EU-Zertifikat und 
kann für die Einreise in Länder mit Zertifikatspflicht* oder 
den dortigen Zugang zu zertifikatspflichtigen Bereiche ver-
wendet werden.

*  Das Covid-Zertifikat ist kein Reisedokument, und die Einreise in andere Länder ist damit nicht garantiert.  
Bitte beachten Sie immer die aktuell geltenden Einreisevorschriften und allfällige Zertifikats-Regeln  
Ihrer Reisedestination.

Coronavirus

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Mehr dazu: 
bag-coronavirus.ch/zertifikat
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COVID Certificate App

Wofür benötige ich ein Covid-Zertifikat?
Die Zertifikatspflicht innerhalb der Schweiz ist seit dem 17. Februar 2022 aufge-
hoben. Covid-Zertifikate werden aber in der Schweiz weiterhin ausgestellt und 
können für den internationalen Reiseverkehr genutzt werden. Bitte beachten 
Sie die Einreiseregeln Ihres Ziellandes (inkl. Gültigkeitsdauer Ihres Covid-Zertifi-
kats). Covid-Zertifikate, die bislang nur in der Schweiz gültig waren (Zertifikate 
für Genesene aufgrund eines Antikörpertests oder Zertifikate für Personen, die 
weder geimpft noch getestet werden können) werden aber nicht mehr aus-
gestellt. Bereits ausgestellte Covid-Zertifikate behalten jedoch ihre bisherige 
Gültigkeitsdauer. Es liegt zudem in der Kompetenz der Kantone, kantonale 
Massnahmen (wie bspw. eine Zertifikatspflicht) innerhalb ihres Kantons anzu-
ordnen.

Wie wird das Covid-Zertifikat verwendet?
Bei der Überprüfung muss der QR-Code Ihres Covid-Zertifikats (ausgedruckt 
auf Papier, als Bild oder direkt von der «COVID Certificate»-App) und ein  
Ausweisdokument mit Foto vorgelegt werden. Die Prüfung muss mittels der 
Prüf-App «Covid Check» des Prüfers oder der Prüferin erfolgen.

Covid-Zertifikat für Geimpfte
Ein Covid-Zertifikat für Geimpfte kann nach einer vollständigen Grundimmuni- 
sierung oder einer Auffrischimpfung ausgestellt werden.

Covid-Zertifikat für Genesene
Covid-Zertifikate für Genesene können ausgestellt werden, wenn die Infektion 
durch durch einen positiven PCR-Test oder einen positiven Antigen-Schnell-
test bestätigt wurde. Ein Covid-Zertifikat für Genesene ist in Staaten, die dem 
«EU Digital COVID Certificate» angeschlossen sind, max. 180 Tage gültig.

Covid-Zertifikat für negativ Getestete
Covid-Zertifikate für Getestete sind möglich, wenn ein PCR- oder Antigen-
Schnelltest negativ ausgefallen ist. Damit Sie nach einem negativen Antigen- 
Schnelltest ein Covid-Zertifikat erhalten können, muss der Test mit einem  
Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt worden sein. Reine Nasen-Abstriche  
sind für eine Ausstellung von Testzertifikaten nicht mehr zulässig. 

Für Selbsttests werden keine Covid-Zertifikate ausgestellt. Ebenfalls wird kein 
Covid-Zertifikat ausgestellt, wenn der Test im Ausland durchgeführt wurde.



Übersicht Covid-Zertifikate Stand 02.05. 2022, Änderungen vorbehalten. 

*  Die Gültigkeitsregeln im Ausland, insbesondere die Anerkennung von Impfstoffen und Tests sowie deren Gültigkeitsdauer, sind Sache der einzelnen Staaten und können von den Empfehlungen der EU abweichen. Bitte beachten Sie,  
dass einzelne Staaten keine Zertifikate für Genesene ausstellen oder akzeptieren. Informieren Sie sich vor Ihrer Reise über die entsprechenden Regeln bei den Behörden Ihres Ziellandes. Aktuell gilt für die EU/EFTA-Staaten bei der Einreise  
eine einheitliche Gültigkeitsdauer von 270 Tagen für Zertifikate von geimpften Personen. Für die Verwendung des Zertifikats im Inland sowie für dessen Gültigkeit nach einer Auffrischimpfung können andere Fristen gelten.

**  Ausnahme: Impfstoffe, die nicht von Swissmedic, der Europäischen Arzneimittelagentur EMA oder der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannt sind.

***  Nicht mehr ausstellbar. Vor dem 17. Februar 2022 ausgestellte Zertifikate behalten ihre bisherige Gültigkeitsdauer.

Getestet

Geimpft

Genesen

Art des Zertifikates

Weder geimpft 
noch getestet

Anforderung Gültigkeitsdauer Schweiz
Gültigkeitsdauer bzw. Anwendbarkeit  
in Staaten, die dem «EU Digital COVID  
Certificate» angeschlossen sind*

Negativer PCR-Test  Max. 72 Stunden72 Stunden ab Zeitpunkt der Probeentnahme

Negativer Antigen-Schnelltest  In der Regel 24 – 48 Stunden24 Stunden ab Zeitpunkt der Probeentnahme

Ärztliches Attest, dass die Person aus  
medizinischen Gründen weder geimpft  
noch getestet werden kann***

365 Tage ab Ausstelldatum Nicht anwendbar

Infektion durch einen positiven  
Antikörper-Test nachgewiesen***

90 Tage ab dem Tag der Probe entnahme Nicht anwendbar

Infektion durch einen positiven  
PCR-Test bestätigt

Gültig ab dem 11. Tag nach dem positiven  
PCR-Test resultat bis max. zum 180. Tag

Gültig ab dem 11. Tag nach dem positiven PCR-Test resultat 
bis zum 180. Tag

Auffrischimpfung**
 

Min. 270 Tage
270 Tage ab Verabreichung der
letzten Impfdosis

Geimpft mit Janssen Max. 270 Tage
270 Tage ab dem 22. Tag nach der ersten Dosis  
(nach jeder weiteren Dosis ab sofort)

Vollständig geimpft**
       

Max. 270 Tage
270 Tage ab Verabreichung der 
letzten Impfdosis

Infektion durch einen positiven  
Antigen-Schnelltest bestätigt

Gültig ab dem 11. Tag nach dem positiven Antigen-
Schnelltest-Resultat bis max. zum 180. Tag

Gültig ab dem 11. Tag nach dem positiven Antigen- 
Schnelltest-Resultat bis zum 180. Tag


